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IB Odenwaldkreis

Schulbegleitung  
im Odenwald

Teilhabeassistenz  +49 6165  387 42 0 
  schulbegleitung-odenwald@ib.de 
 � ib-suedwest.de/schulbegleitung-odenwald
  facebook.com/ib.suedwest
  instagram.com/ib.suedwest

Willkommen bei der  
Schulbegleitung im  
Odenwaldkreis
Schulbegleitung bedeutet individuelle  
Unterstützung im schulischen Umfeld.

Sie hilft dabei, den Schulalltag zu strukturieren, 
Anforderungen zu bewältigen und Selbstständigkeit 
schrittweise aufzubauen.

Die Unterstützung erfolgt direkt im Unterricht,  
in Pausen sowie bei schulischen Veranstaltungen.

Der IB im Südwesten

Als Teil des Internationalen Bundes (IB) ist die IB 
Südwest gGmbH in Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland mit einem breiten Netzwerk aus 
Wohn-, Beratungs- und Betreuungsangeboten aktiv.  
Rund 3.000 Mitarbeitende an etwa 200 Standorten 
setzen sich täglich dafür ein, Menschen in ihrer 
Selbstständigkeit zu stärken und ihre gesellschaft-
liche Teilhabe zu fördern.



Unser Ansatz
Wir begleiten individuell, wertschätzend und  
ressourcenorientiert. Die Bedürfnisse des Kindes 
oder Jugendlichen stehen im Mittelpunkt.

Unser Ziel ist es:
• 	 Selbstständigkeit zu fördern
•	 Sicherheit und Orientierung im Schulalltag  

zu geben
•	 Teilhabe zu ermöglichen
•	 Entwicklung im eigenen Tempo zu unterstützen

Für wen ist Schulbegleitung geeignet?
Schulbegleitung richtet sich an Kinder und  
Jugendliche mit Unterstützungsbedarf,  
zum Beispiel bei:

• 	 seelischen Beeinträchtigungen
• 	 Entwicklungsverzögerungen
• 	 Autismus-Spektrum-Störungen
• 	 Aufmerksamkeits- und Konzentrations- 

schwierigkeiten
• 	 körperlichen Einschränkungen

Wir beraten Sie gern – 
rufen Sie uns einfach an:

  +49 1707 05 19 64
  +49 1767 72 00 95 01

Gemeinsam den  
Schulalltag meistern
Wir bieten Kindern und Jugendlichen mit Anspruch 
auf Teilhabeunterstützung eine ambulante Integ-
rationshilfe – auch Teilhabeassistenz oder Schul-
begleitung genannt. Damit ermöglichen wir eine 
individuelle Begleitung im Unterricht, die genau auf 
den persönlichen Förderbedarf abgestimmt ist.

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche im Land-
kreis Odenwald dabei, leichter am Unterricht teil-
zuhaben. Unsere Schulbegleitung ist in allen Schul-
formen möglich und richtet sich an junge Menschen 
mit besonderen Bedarfen. Dabei stärken wir soziale, 
emotionale und kommunikative Kompetenzen und 
bieten alltagspraktische Unterstützung im schulischen 
Alltag. 
 
Für uns gehört eine enge Zusammenarbeit mit 
allen am Bildungsprozess Beteiligten selbstver-
ständlich dazu. Ebenso begleiten wir besondere 
schulische Anlässe wie Klassenfahrten oder Schul- 
feste, um eine ganzheitliche Unterstützung sicher- 
zustellen.

Unser Betreuungsangebot:
•	 Begleitung im Unterricht und bei schulischen  

Aktivitäten
•	 Unterstützung bei Konzentration, Struktur  

und Arbeitsorganisation
•	 Hilfe im sozialen Miteinander mit Mitschülerinnen 

und Mitschülern
•	 Unterstützung bei emotionalen und  

verhaltensbezogenen Herausforderungen
•	 Begleitung bei Übergängen wie Raumwechseln, 

Pausen oder Wegen im Schulkontext
•	 Enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften, 

Eltern und Schule
•	 Eine verlässliche Ansprechperson für jedes Kind 

oder jeden Jugendlichen

Gesetzliche Grundlage und Voraussetzungen 
Schulbegleitung bzw. Teilhabeassistenz basiert auf  
§ 35a SGB VIII und § 112 (1) Nr. 1 SGB IX. Kinder und 
 Jugendliche mit einer seelischen Behinderung oder 
einer entsprechenden Gefährdung können nach  
§ 35a SGB VIII Unterstützung erhalten.
 
Die Integrationshilfe wird beim zuständigen Jugend-
amt beantragt. Im Hilfeplangespräch wird gemeinsam 
festgelegt, welcher individuelle Unterstützungsbedarf 
besteht. Die Bewilligung erfolgt anschließend durch 
den zuständigen Leistungsträger.

Lernen,
wie ich es 
brauche!                


